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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1 Z2

AVG §69 Abs2

BauO Wr §129 Abs10

BauRallg

VVG §10

VVG §2 Abs2

VVG §3

VVG §4 Abs2

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage, daß die wirtschaftliche Lage der verp=ichteten Partei bei Erlassung des

Vorauszahlungsauftrages nach § 4 Abs 2 letzter Satz VVG noch nicht in Betracht kommt wohl aber bei Eintreibung der

folgenden Geldleistung nach §§ 2 Abs 2 und 3 VVG.

Schlagworte

Baupolizei Baupolizeiliche Aufträge Baustrafrecht Kosten Konsenslosigkeit und Konsenswidrigkeit unbefugtes Bauen

BauRallg9/2 Baupolizei Vollstreckung Kosten BauRallg10 Erschwerung, Milderung Erschwerung, Milderung,

Sicherungsarbeiten unbefugte Bauführung Neu hervorgekommene entstandene Beweise und Tatsachen nova reperta

nova producta
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